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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Im Kanton Bern hat die 35köpfige Verfassungskommission des Grossen Rates die
Beratungen zu dem vom Regierungsrat überarbeiteten Entwurf einer neuen
Staatsverfassung weitergeführt. Wesentliche Neuerungen betrafen die Transparenz der
öffentlichen Verwaltung — künftig soll der Grundsatz Öffentlichkeit mit
Geheimhaltungsvorbehalt gelten —, die Einschränkung der Bedeutung des Dekrets
(Rechtssetzungsstufe zwischen Gesetz und Verordnung) sowie den Ausbau der
Volksrechte. Bei letzteren entschied sich die Kommission für die Einführung des
Referendums zu allen Parlamentsbeschlüssen und für die Ausweitung des Initiativrechts
auf den gesamten Kompetenzbereich des Parlamentes. Im Mai präsentierte die
Kommission den überarbeiteten Entwurf als Zwischenbericht dem Regierungsrat.
Dieser stellte sich insbesondere gegen den vorgesehenen Ausbau der Volksrechte und
gegen die Neuformulierung des Minderheitenschutzes, wonach nicht nur den
Bedürfnissen der französischsprachigen Minderheit, sondern allgemein denjenigen von
allen sprachlichen, kulturellen und regionalen Minderheiten Rechnung zu tragen sei.
Diese Einwände wurden von der Kommission, in welcher nach den Berner Wahlen 16
neue Mitglieder sassen, bei der Detailberatung berücksichtigt. Die Mitwirkung des
Volkes bei wichtigen Entscheiden des Parlaments soll durch sogenannte
Teilgeneralklauseln (referendumsfähige Planungsentscheide, Konzessionsbeschlüsse
etc.) geregelt werden; vorgesehen sind aber auch abschliessende Kompetenzen des
Parlaments (Ausgabenbeschlüsse bis 1 Mio Fr.). Zudem soll ein Parlamentsbeschluss
dem Referendum unterstellt werden, wenn dies 70 der 200 Mitglieder des Grossen
Rates verlangen. In bezug auf die Minderheiten gab die Kommission der Regierung
ebenfalls nach. Eine zweite Vernehmlassung ist für Mitte 1991 angekündigt worden. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 02.11.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die breit angelegte zweite Vernehmlassungsrunde zum Entwurf für eine neue
Staatsverfassung erzielte insgesamt ein gutes Echo. Die SVP, SP, Freie Liste, der LdU
und mit Vorbehalten auch die FDP würdigten den Entwurf im grossen ganzen positiv.
Insgesamt wurden jedoch über 2'500 Abänderungsanträge eingereicht. Die EVP,
welcher die christlichen Werte in der Vorlage zu kurz kamen, lehnte den Entwurf ab,
ebenso die Schweizer Demokraten, welche sich insbesondere mit der fakultativen
Einführung des Ausländerwahlrechts auf Gemeindeebene nicht abfinden wollten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Verfassungskommission und der Regierungsrat legten dem Berner Grossen Rat den
Entwurf zu einer neuen Berner Verfassung vor. Die wesentlichen Neuerungen betrafen
die Bereiche Grundrechte, Volksrechte, eine Erweiterung der Aufgaben der
öffentlichen Hand, die öffentlichen Finanzen sowie die Gerichtsorganisation. In der
Präambel postuliert die Verfassungsvorlage das Verantwortungsprinzip der einzelnen
Individuen gegenüber der Gesamtgesellschaft sowie den Minderheitenschutz. Bei den
Grundrechten wird die Pflicht des Gemeinwesens unterstrichen, Rechtsgleichheit und
damit auch die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter anzustreben. In
Verwaltungsangelegenheiten soll in Umkehrung der bisher gültigen Praxis das
Öffentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt zur Anwendung kommen. Die
Veränderungen zu denBestimmungen der Volksrechte bilden im Entwurf einen
zentralen Teil mit sehr innovativem Charakter. Die Instrumente der direkten Demokratie
sollen in verschiedenen Bereichen ausgebaut, in anderen eingeschränkt, werden:
Einerseits sieht der Entwurf die Möglichkeit vor, dass das Volk die ausserordentliche
Gesamterneuerung nicht nur wie bisher des Grossen Rates, sondern auch des
Regierungsrats, verlangen kann; andererseits werden die Bestimmungen über das
obligatorische Referendum gelockert, wodurch das Volk über weniger Sachvorlagen
zwingend abstimmen wird; auch die Anzahl Unterschriften zur Einreichung eines
Referendums oder einer Initiative wird auf 10 000 resp. 15 000 erhöht. Eine Innovation
stellt die Möglichkeit dar, in Form eines sogenannten Volksvorschlages ein Referendum
gekoppelt mit einem Anderungsvorschlag zu ergreifen (sogenanntes konstruktives
Referendum). Im Bereich der Finanzkompetenzen soll die Regierung über einmalige
Ausgaben bis eine Million Franken (bisher 200 000 Fr.) beschliessen können; der
Grosse Rat soll Ausgaben bis zu zwei Millionen beschliessen können, allerdings mit der

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Einschränkung, dass bei Ausgaben zwischen einer und zwei Millionen Franken 70
Grossratsmitglieder den Beschluss einem fakultativen Referendum unterstellen
können.

In der ersten Lesung des Entwurfs waren die Reaktionen der Parteien in der Mehrheit
positiv, auch wenn insgesamt 336 Abänderungsanträge gestellt wurden. Die SVP
kritisierte vor allem die weitere Verdichtung des Sozialnetzes und plädierte für mehr
Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Für die FDP ging die Einführung des
Volksvorschlags zu weit, während in der SP Kritik hinsichtlich einer zu geringen
grundsätzlichen Innovation laut wurde. Sowohl die Fraktion Freie Liste/Junges Bern,
zusammen mit der grün-autonomistischen Fraktion als auch die Mitte-Parteien
LdU/EVP betrachteten den Entwurf als eine Kompromisslösung, die keine weiteren
Abstriche mehr erleiden dürfe. Der Kommissionsentwurf wurde daraufhin in bezug auf
die explizite Gleichstellung von Mann und Frau von bürgerlicher Seite entschärft,
ebenso wurden Bestimmungen über die Mietzinszuschüsse aus dem Entwurf gekippt.

In der zweiten Lesung hiess der Grosse Rat als Ergänzung zu den Grundrechten die
Definierung eines unantastbaren Kerngehaltes, wie er vom Bundesgericht und von der
Rechtswissenschaft entwickelt wurde, gut. So sind zum Beispiel Diskriminierungen,
Folter und unmenschliche Strafen, Zwang zu einer religiösen Handlung oder zu einem
Bekenntnis und Einschränkungen der Rechte bei Freiheitsentzug unzulässig. Das
Parlament entschied auch, ,den Volksvorschlag als neue Referendumsform separat als
Eventualabstimmung dem Volk vorzulegen. Die Forderung nach einer Erwähnung von
"Gott" in der Präambel wurde knapp abgelehnt, womit nur der weniger
religionsspezifische Begriff "Schöpfung" in der Verfassung steht. Die politisch
umstrittene Frage der fakultativen Erteilung des Stimmrechts für Ausländerinnen und
Ausländer in kommunalen Angelegenheiten wurde aus der Verfassung herausgelöst, um
den Abstimmungs erfolg nicht zu gefährden. Mit 171 gegen dreizehn Stimmen (bei 5
Enthaltungen) wurde der Entwurf vom Parlament angenommen. Einzig die grün-
autonomistische Fraktion sowie die Welschbieler lehnten den Entwurf geschlossen ab;
Stimmenthaltung übten einzelne Ratsmitglieder der EVP, SD und FDP. 3

In der darauffolgenden Session hiess der Grosse Rat die in der Zwischenzeit von der
Verfassungskommission ausgearbeiteten Kompromissanträge, welche vor allem den
Bereich der Volksrechte betrafen, gut. Die Erhöhung der Unterschriftenzahl für
Neuwahlen des Grossen Rates und des Regierungsrates sowie für die Totalrevision der
Kantonsverfassung und für die Einreichung von Initiative und Referendum wurde
gutgeheissen. Die qualifizierte Minderheit für die Unterstellung eines
Grossratsbeschlusses unter das fakultative Referendum wurde von 70 auf 80 erhöht.
Auch die von der Kommission vorgenommene, umstrittene Streichung der Möglichkeit
eines fakultativen. Referendums über Vernehmlassungen über Atomanlagen zuhanden
des Bundes wurde gutgeheissen. Hingegen lehnte das Parlament die von der FDP
vorgeschlagene Sperrklausel von 5% bei Grossratswahlen ebenso klar ab wie den aus
linken und grünen Kreisen stammenden Antrag für einen Übergang zur Proporzwahl des
Regierungsrats und die Forderung nach einer vollständigen Trennung von Kirche und
Staat. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Die Stimmberechtigten des Kantons Bern haben die im Vorjahr vom Parlament
beschlossene Totalrevision der Staatsverfassung mit einem Ja-Anteil von 77,8%
gutgeheissen. Als einziger Amtsbezirk lehnte das Oberhasli die Vorlage ab. Die
100jährige Verfassung wird damit auf Anfang 1995 durch ein Regelwerk ersetzt, das
wichtige Neuerungen bei den Grundrechten, den politischen Rechten sowie den
Finanzkompetenzen der Behörden bringt. Unmittelbar nach der Volksabstimmung
wurde ein der EVP nahestehendes Komitee gegründet, das eine Volksinitiative für die
explizite Erwähnung von Gott in der Verfassung lancierte. 5

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER
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Nationale Identität

A l'initiative des conseillères nationales Kathrin Bertschy (glp/pvl, BE) et Maya Graf
(gp/verts, BL) – co-présidentes de l'association Alliance f  – cinq postulats identiques
ont été déposés à la chambre du peuple pour sauver les archives Gosteli. Celles-ci –
créées en 1982 par Marthe Gosteli – regroupent l'histoire du mouvement des femmes
en Suisse. Les femmes n'ayant pas de droits politiques jusqu'en 1971 sur le plan fédéral,
les archives publiques sont dépourvues de documents retraçant l'histoire du
mouvement des femmes. C'est pour cette raison que Marthe Gosteli entreprit la
création de ces archives, ayant pour leitmotiv "Ohne Dokumente, keine Geschichte"
("sans documents, pas d'Histoire"). C'est notamment en fouillant dans ces archives que
Petra Volpe a trouvé son inspiration pour son film sur le droit de vote des femmes
"l'Ordre divin". 
Ces archives sont pourtant menacées pour des raisons budgétaires. La fondation perd
en effet CHF 100'000 par année, les donations et leurs propres moyens ne suffisant
pas. L'actuelle responsable des archives, Silvia Bühler – Marthe Gosteli étant décédée
en 2017 lors de sa centième année de vie –, n'estime pas pouvoir tenir plus de deux
ans.
Les postulats déposés par cinq députées de cinq partis différents – Barbara Schmid-
Federer (cvp/pdc, ZH) (17.3330), Doris Fiala (fdl/plr, ZH) (17.3329), Kathrin Bertschy
(glp/pvl, BE) (17.3337), Maya Graf (gp/verts, BL) (17.3336) et Suzanne Leutenegger
Oberholzer (sp/ps, BL) (17.3335) – demandent au Conseil fédéral d'étudier ce cas et
d'assurer, ensemble avec le canton de Berne ainsi que d'autres partenaires, la
pérennité des archives. Cette demande, soutenue par 97 parlementaires de tous bords
politiques, a des chances de trouver les faveurs du Conseil fédéral. Celui-ci, en réponse
à une question (17.5163) posée par la députée Leutenegger Oberholzer sur cette
thématique, a relevé l'importance de ces archives et est prêt à examiner les différentes
options envisageables afin de les maintenir. 7

POSTULAT
DATUM: 06.05.2017
KAREL ZIEHLI

Mitte September 2017 schrieb der Bundesrat in einer kurzen Stellungnahme, dass er
den Wert des Gosteli-Archivs anerkenne und dass das Archiv eine solide finanzielle
Basis brauche. Er zeigte sich bereit, zusammen mit möglichen Partnern abzuklären, wie
das Gosteli-Archiv erhalten werden könnte, stellte aber gleichzeitig klar, dass diese
Abklärung allein kein Präjudiz für eine finanzielle Beteiligung des Bundes schaffen
würde.

Am 29. September gelangte das Geschäft in den Nationalrat, wo es zunächst von Yves
Nidegger (svp, GE) bekämpft und die Diskussion entsprechend verschoben worden war.

In der Wintersession 2017 wurde das Geschäft dann im Nationalrat diskutiert. Alle fünf
Frauen, die jeweils einzeln das gleichlautende Postulat (Po. 17.3329, Po. 17.3330, Po.
17.3335, Po. 17.3336, Po. 17.3337) eingereicht hatten, ergriffen das Wort. Was das
Gosteli-Archiv so einzigartig mache, sagte Schmid-Federer (cvp, ZH), sei der Umstand,
dass die Frauenbewegung in öffentlichen Archiven kaum bis gar nicht vorkomme, weil
die Schweizer Frauen bis 1971 keine politischen Rechte besassen. Das Archiv enthalte
Zeugnisse, die von den staatlichen Archiven vernachlässigt worden seien: Zum Beispiel
sei Schweizer Bürgerinnen bis 1952 bei einer Heirat mit einem Ausländer das
Bürgerrecht entzogen worden. «Diese historische Sammlung zu verlieren bedeutet
somit zugleich, einen Teil der Identität der Schweiz zu verlieren», schlussfolgerte
Schmid-Federer. Der Grosse Rat des Kantons Bern habe im September einstimmig
zugesagt, einen Beitrag zum Erhalt des Gosteli-Archivs zu leisten. Der Kanton könne die
Finanzierung aber nicht alleine stemmen, weshalb auch der Bund eine subsidiäre
Finanzierung übernehmen solle, so die CVP-Nationalrätin weiter. Maya Graf (gp, BL)
strich hervor, dass die Frauenbewegung zu der grössten und friedlichsten sozialen
Bewegungen im letzten Jahrhundert zähle. Weil die Frauen aber bis 1971 in der
offiziellen Politik, den Institutionen und Verwaltungstätigkeiten nicht vorkamen, fehle
die Dokumentation ihres Engagements auch im Bundesarchiv. Marthe Gosteli habe mit
ihrer Stiftung einen wichtigen Teil der Schweizer Geschichte gerettet, so Graf. Kathrin
Bertschy (glp, BE) wies darauf hin, dass das Gosteli-Archiv nicht einfach die Geschichte
der Frauenorganisationen beleuchte, sondern die Geschichte des Bundesstaates. Es
gebe nicht «die offizielle Politikgeschichte der Männer und die inoffizielle Geschichte
der Frauen», vielmehr sei «beides Teil unserer gemeinsamen Geschichte», so Bertschy.

Neben den fünf Frauen ergriff einzig Yves Nidegger das Wort. Nidegger lobte die
Geschichte der Frauenbewegung in der Schweiz als «particulièrement héroïque». Denn
anders als in den meisten Ländern Europas, in welchen mit der Einsicht der

POSTULAT
DATUM: 11.12.2017
SAMUEL BERNET
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Gleichstellung von Mann und Frau das Stimm- und Wahlrecht der Frauen als
Selbstverständlichkeit Einzug in die jeweiligen Verfassungen gehalten habe, hätten die
Schweizer Frauen für ihre politischen Rechte regelrecht kämpfen müssen. Die
Anerkennung für Gostelis Arbeit bestehe gerade darin, dass sie mit privatem
Engagement und privaten Mitteln – und ohne staatliche Hilfe – gegen die fehlende
offizielle Anerkennung der Rolle der Frau gekämpft habe. Vor diesem Hintergrund sei
eine staatliche Finanzierung der falsche Weg, um diesem privaten Engagement den
gebührenden Respekt entgegenzubringen. 
Bundesrat Alain Berset nahm den Ball Nideggers auf und präzisierte, dass mit der
Annahme der Postulate noch keine Finanzierung erfolge und somit auch kein Präjudiz
geschaffen werde. Stattdessen werde lediglich geprüft, ob die notwendigen
Bedingungen für eine staatliche Unterstützung des Gosteli-Archivs gegeben seien und
ob eine gesetzliche Grundlage bestehe, die eine subsidiäre Finanzierung des Bundes
erlaube. Berset machte die Nationalrätinnen und Nationalräte darauf aufmerksam, dass
es sich beim Gosteli-Archiv um Bestände von ungefähr einem Kilometer Länge handle
und dass es als Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung gelte. Deshalb solle die
Versammlung den Vorstössen zustimmen.
In der anschliessenden Abstimmung wurden die fünf gleichlautenden Postulate mit 134
zu 49 Stimmen (keine Enthaltung) angenommen. 47 Nein-Stimmen stammten von der
SVP-, die restlichen zwei von der FDP-Fraktion. 8

Im Mai 2019 veröffentlichte der Bundesrat seinen Bericht in Erfüllung der fünf
gleichlautenden und 2017 im Nationalrat eingereichten Postulate (Po. 17.3329, Po.
17.3330, Po. 17.3335, Po. 17.3336, Po. 17.3337) «Fortbestand des Gosteli-Archivs zur
Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung sichern», welche forderten, den
Fortbestand des Archivs zu klären und aufzuzeigen, wie eine allfällige staatliche
Finanzierungshilfe aussehen könnte. Im Bericht betont der Bundesrat, dass die Gosteli-
Stiftung nebst dem Archiv auch eine Bibliothek sowie biographische Notizen wichtiger
Personen der Frauengeschichte enthalte, weshalb nicht wie in den Postulatstiteln
gefordert lediglich das Archiv, sondern die gesamte Stiftung in die Betrachtung
miteinbezogen habe werden müssen.
Während der Bericht diverse Herausforderungen der Gosteli-Stiftung erwähnt, werden
zwei davon besonders hervorgehoben: Einerseits müsse sich die Stiftung der
Digitalisierung seiner Bestände annehmen, andererseits habe die Stiftung mit
finanziellen Defiziten zu kämpfen – welche denn auch Auslöser der eingereichten
Postulate waren. Die Überprüfung einer möglichen staatlichen Finanzierungshilfe
erfolgte schliesslich unter Berücksichtigung mehrerer Gesetze, namentlich dem
Bundesgesetz über die Kulturförderung (KFG), dem Bundesgesetz über die
Gleichstellung von Frau und Mann (GIG), dem Bundesgesetz über die Förderung der
Forschung und der Innovation (FIFG) sowie dem Bundesgesetz über die Archivierung
(BGA). Zudem, so der Bundesrat weiter, biete sich als Partner für eine Unterstützung
durch den Bund der Kanton Bern an, da dessen Regierungsrat in einer angenommenen
Motion damit beauftragt worden war, «mit geeigneten Massnahmen der mittel- bis
langfristig drohenden Auflösung oder Zerstückelung des [Gosteli-]Archivs sowie einer
allfälligen Abwanderung in einen anderen Kanton entgegenzuwirken.»
Schliesslich wurden für die Erstellung des Berichts drei Varianten zur potenziellen
Unterstützung der Stiftung herausgearbeitet: So könne sich die Gosteli-Stiftung zum
einen auf Art.15 des FIFG berufen und ein Gesuch für eine direkte finanzielle
Unterstützung durch das SBFI einreichen, was die Stiftung für die Beitragsperiode
2021–2024 laut Bericht auch plane. Zum anderen sieht der Bundesrat weitere
Lösungsansätze basierend auf dem BGA in der teilweisen respektive vollständigen
Übernahme der Stiftung durch das Bundesarchiv (BAR). Substanzielle Investitionen und
Betriebskosten könnten seitens der Stiftung bereits eingespart werden, würde das BAR
lediglich den Ausbau sowie die anschliessende Instandhaltung des digitalen Gosteli-
Archivs übernehmen. Mehr Vorteile aus archivarischer Sicht sieht der Bundesrat aber in
der Erweiterung dieser Variante, also der vollständigen Übernahme des Gosteli-Archivs
durch den Bund. Da das BAR über die nötige Kapazität und Infrastruktur verfüge, könne
der Zugang zu den analogen sowie digitalen Archivbeständen des Gosteli-Archivs
verbessert werden, während zugleich der Fortbestand der Gosteli-Stiftung durch die
daraus resultierende Senkung der Kosten langfristig gesichert werden könne. Hierfür
bräuchte es «selbstverständlich» noch eine Zusage seitens der Stiftung, hält der
Bundesrat abschliessend fest. Das Bundesarchiv stehe derweil für Gespräche zu allen
Varianten zu Verfügung. 9

BERICHT
DATUM: 15.05.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Landes- und Weltausstellungen

Alors que de nombreux commentateurs pensaient que l'échec du projet d'une Expo
nationale dans les cantons de Thurgovie, de Saint-Gall et d'Appenzell-Rhodes
Extérieures marquerait la fin cette longue tradition, plusieurs autres projets
d'Exposition nationale sont apparus sur le devant de la scène pour le remplacer. A
commencer par le projet déjà préparé en 2014 par le président de l'Union argovienne
des Arts et Métiers, Kurt Schmid dans le canton d'Argovie, mais écarté alors par la
Conférence des gouvernements cantonaux, lui préférant le projet proposé par les trois
cantons de Suisse orientale. Après l'échec de ce dernier, Schmid a remis sur le tapis sa
proposition, qui aurait pour thème le travail sous toutes ses facettes. Il souhaite une
manifestation qui ne soit pas axée sur le gigantisme qui, selon lui, caractérisait les
dernières Expos.
Les deux Bâle, elles aussi, réfléchissent à déposer un projet pour une Expo qui aurait
lieu dans les alentours de 2030. Tous les partis, à l'exception de l'UDC du canton de
Bâle-Ville, qui y voit un investissement gigantesque n'apportant pas grand-chose,
soutiennent cette idée, y voyant une vitrine touristique ainsi qu'une opportunité
d'investir dans certaines infrastructures clés. Un projet trinational est même en
discussion, les voisins allemands et français ayant montré un certain intérêt à participer
au projet. 
Dans le canton de Soleure, c'est le PLR qui a lancé l'idée d'un projet, en avançant les
mêmes arguments que les partisans du projet bâlois. Le parti serait plutôt en faveur
d'une Expo décentralisée comme ce fut le cas en 2002, avec l'inclusion des deux Bâle
ainsi que du Jura. 
Finalement, les dix plus grandes villes de Suisse ont également fait part de leur volonté
de présenter un projet, en avançant l'argument que les générations d'aujourd'hui
auraient tout autant le droit à une Expo nationale que les générations précédentes.
Elles se sont regroupées sous le groupe d'intérêts "Zehn Städte für eine
Landesausstellung" et articuleraient leur projet, qu'elles projettent d'ici à 15 ans, sous
le thème "Qu'est-ce que la Suisse au XXIe siècle et comment voulons-nous vivre
ensemble ?" Pour la première fois, l'Expo nationale couvrirait l'ensemble du territoire. 10
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Le projet d'Exposition nationale proposé par le comité nouvellement formé Svizra27,
avec à sa tête le président de l'Union argovienne des Arts et Métiers Kurt Schmid (AG,
cvp/pdc) prend petit à petit forme. Svizra27 compte également dans ses rangs la
députée socialiste Pascale Bruderer (sp/ps, AG), la conseillère nationale UDC Sylvia
Flückiger-Bäni (svp/udc, AG) ainsi que son collègue le conseiller national PLR Thierry
Burkhart (fdp/plr, AG). La thématique – qui n'a pas changé depuis le projet abandonné
de 2014 proposé par Kurt Schmid – et le slogan sont déjà prêts: il s'agit du rapport au
monde professionnel, sous le leitmotiv "Humain-travail-cohésion". Les initiateurs de ce
projet ne veulent pas d'une exposition uniquement sur territoire argovien; ils veulent
une participation intercantonale et lanceront des discussions avec les deux cantons de
Bâle ainsi qu'avec le canton de Soleure. Le nom romanche donné au projet – Svizra27 –
est un signe de reconnaissance et de prise en compte des petites entités culturelles,
sociétales et économiques se trouvant en Suisse. Le nombre 27 représente le nombre
de canton (26) plus l'entier de la Suisse ainsi que l'année à laquelle aura lieu
l'exposition. Le comité, considérant que le projet avorté en Suisse orientale manquait
d'implication de la population, veut mettre en place des discussions avec les habitants
afin de récolter leurs idées et leurs avis.
Ce n'est pourtant pas le seul projet à avoir été présenté aux médias en ce début
d'année 2017. En effet, sous le nom "X-27", un comité nouvellement formé veut
proposer un projet d'exposition nationale sur l'aéroport de la commune zurichoise de
Dübendorf. A l'inverse du projet Svizra27 et du projet porté par les 10 plus grandes villes
de Suisse, celui-ci se veut centralisé, afin de pouvoir réunir physiquement l'entier de la
Suisse à un endroit. Le comité est formé de plusieurs anciens responsables de l'Expo
02, dont l'architecte et scénographe Sergio Cavero, la spécialiste des médias Marina
Villa ainsi que l'actuel président du comité Peter Sauter. Celui-ci veut axer son projet
sur plusieurs thématiques mises en tension, dont "Suisse x Monde", "Identité x
Multiculturalité", "Nature x Technologie" ou encore "Croissance x Futur". Le "x" du nom
de projet symbolise également la croix Suisse et les interactions au sein de la société.
Le comité prévoit un budget de 800 millions, c'est-à-dire la moitié des coûts de la
dernière exposition nationale. 
Au final, cela sera, en premier lieu, à la Conférence des gouvernements cantonaux de
décider quel projet remporte leurs faveurs et ensuite à la Confédération et aux cantons
et communes concernés d'approuver le projet. 11
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Nach wie vor befanden sich Projekte zur nächsten Landesausstellung «Expo 2027» in
Bearbeitung. Neu hinzugekommen war mit dem Verein «Nexpo» ein drittes Projekt.

Der Verein «Svizra27» hatte anfänglich lediglich eine Ausstellung im Kanton Aargau
geplant, unterdessen geniesse das Komitee aber grossen Rückhalt aus der Wirtschaft
mehrerer Kantone: Es gebe bereits verbindliche «ideelle wie auch […] materielle
Unterstützung», sagte Vereinspräsident Kurt Schmid gegenüber der Neuen Luzerner
Zeitung (NLZ) im Dezember 2017. Schmid wie auch Vizepräsident Thierry Burkhart (fdp,
AG) hatten aber zuvor gegenüber der Aargauer Zeitung versichert: «Wir wollen keinen
Gigantismus und keinesfalls aus dem Ruder laufende Kosten». Am Konzept «Mensch-
Arbeit-Zusammenhalt» halte man fest, denn die Arbeit gehöre zum täglichen Leben und
die Schweiz sei ein dynamischer Wirtschaftsraum. Erst in einer nächsten Planungsphase
würde man konkrete Umsetzungsideen besprechen und weitere Standorte bestimmen,
denn noch müsse man sich abschliessend mit den Kantonsregierungen Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn und dem Bund absprechen. 

Das zweite Projekt «X-27» stellte mit dem Untertitel «Rendez-vous der Schweiz» die
zwischenmenschlichen Beziehungen in Zeiten der digitalisierten Kommunikation ins
Zentrum. Dabei soll die Bevölkerung bereits in der Planungsphase direkt miteinbezogen
werden, so wie dies nun auch bei der Finanzierung der Fall war: Über 800 Firmen und
Einzelpersonen unterstützten ein Crowdfunding auf der Plattform «wemakeit», damit
eine Machbarkeitsstudie sowie Konturen für die zukünftige Planung erstellt werden
können.
Der Standort Flugplatz Dübendorf (ZH), so der «X-27»-Präsident Peter Sauter in der
NLZ, erhalte eine zusätzliche Legitimation: Da in Dübendorf dereinst ein
Innovationspark entstehen solle, plane man, gemeinsam an einer Infrastruktur zu
arbeiten, die dann nach der Ausstellung wiederverwendet werden könne.

Mit der «Nexpo», dem neuen und dritten Projekt, will man eine Landesausstellung in
den 10 grössten Städten realisieren. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch leitete
den Projektausschuss und teilte gegenüber der NLZ mit, dass sich der Ansatz von den
früheren Ausstellungen sowie den anderen Ausstellungsprojekten grundlegend
unterscheide: Eine von den Städten getragene Expo umfasse das erste Mal die ganze
Schweiz und drücke die Vielfalt des Landes aus. Bis jetzt sei nicht nur in Zürich,
sondern auch in den anderen Städten «eine grosse Begeisterung» spürbar für die von
den Städten getragene Expo, so Mauch. Im März 2018 hatte das St. Galler-Tagblatt
berichtet, dass die zehn grössten Städte – also St. Gallen, Zürich, Basel, Biel, Genf,
Lausanne, Lugano, Luzern und Winterthur – einen Verein gegründet hätten, um das
Projekt gemeinsam voranzutreiben. Das Ziel sei es, nach Partnern zu suchen und bis
2022 zu eruieren, ob die «Nexpo» wirklich die nächste Landesausstellung werden
könne. Zentrales Thema der Expo soll das Zusammenleben in der Schweiz des 21.
Jahrhunderts werden. Indem, wie auch bei der «X-27», die Bevölkerung verstärkt in die
Planung miteinbezogen werde, wolle man den Zusammenhalt in der Bevölkerung
stärken sowie Stadt, Agglomeration und Land näher zusammenrücken. Damit werde
auch dem Umstand entgegengewirkt, dass der Stadt-Land-Graben immer grösser
werde, wie der Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli verlautbarte. 

Noch habe der Bund zur Finanzierung der drei Projekte kein grünes Licht gegeben.
Zuletzt erklärte der Bundesrat seine Bereitschaft zur Finanzierung einer
Landesausstellung beim mittlerweile aufgegebenen Expo-Projekt «Bodensee-
Ostschweiz». Dort sprach er sich für eine Finanzierung von 50 Prozent der
Gesamtkosten «und höchstens einer Milliarde Franken» aus. Gegenüber dem Vorstand
der «Svizra27» habe der Bundesrat aber verlauten lassen, eine Finanzierung künftiger
Projekte sei noch zu beurteilen. Möglich sei, wie die Aargauer Zeitung im Juni 2018
argumentierte, dass mit dem Nein zur Olympiade in Sion 2026 für eine Expo 2027
womöglich Gelder frei würden. 12
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Mit den Projekten «Nexpo» und «Svizra 2027» schritten zwei von drei Bewerbungen um
die Landesausstellung 2027 im Jahr 2019 entschieden voran; in den Medien nicht
berichtet wurde hingegen über die Entwicklungen des dritten Projekts «X-27».
Im November 2019 diskutierte das St. Galler Stadtparlament über die Bewilligung eines
Kredits in der Höhe von CHF 120'000 zur Mitfinanzierung der dritten Phase der
dezentralisierten Landesausstellung «Nexpo». Für die finanzielle Unterstützung der
ersten und zweiten Phase, in denen eine Projektskizze erarbeitet wurde, hatte der
Stadtrat bereits CHF 60'000 gesprochen, über den Kredit für die Unterstützung der
dritten Phase musste nun jedoch das Parlament entscheiden, da die Summe der beiden
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Beträge CHF 150'000 übersteigt. Die dritte Planungsphase, die Fundierung des Projekts,
soll Anfang 2020 bis Ende 2022 durchgeführt werden. Der Verein «Nexpo» geht davon
aus, dass sich die Gesamtkosten der Landesausstellung auf rund CHF 620 Mio. belaufen
werden, was rund eine Milliarde weniger sei, als die Expo 2002 gekostet habe. Dies liege
vor allem daran, dass für die «Expo der Städte» keine neuen Bauten errichtet werden
müssten, wie der Stadtrat in seinen Ausführungen zur Vorlage festhielt. Das Konzept
baue auf bestehende Infrastrukturen auf und die Städte sollen sich die Kosten
entsprechend ihrer Einwohnerzahl aufteilen. Der finanzielle Aufwand der Stadt St.
Gallen werde damit auf insgesamt CHF 2.2 Mio. geschätzt. Am 19. November bewilligte
das St. Galler Stadtparlament den Betrag für die dritte Phase einer alternativen
Landesausstellung einstimmig. Die Stadt müsse von Beginn weg beim Projekt dabei sein,
denn sonst «höre die Schweiz in Winterthur» – ebenfalls eine Expo-Stadt – auf und St.
Gallen drohe den Anschluss zu verlieren, so die Argumentation des Parlaments. Die
«Nexpo» sei eine Chance für die Region, denn die Stadt werde die gesamte Ostschweiz
repräsentieren. Dies biete Chancen für den Tourismus, habe doch St. Gallen als
Buchstadt mit ihren Bibliotheken ein reiches Erbe. Es wurde aber auch gemahnt, die
Kosten aufgrund der langen Projektdauer genau im Auge zu behalten und
Grossveranstaltungen gerade «in Zeiten des Klimawandels» kritisch zu betrachten.

Auch die Planung der für die in der Nordwestschweiz vorgesehene Landesausstellung
«Svizra 2027» war 2019 vorangeschritten. Unterdessen waren die Statuten und das
Organisationsreglement des Vereins in Kraft getreten, wodurch eine «Integration
verschiedener Partner» für das weitere Vorgehen ermöglicht werde, wie die Aargauer
Zeitung die Medienmitteilung des Vereins «Svizra27» zitierte. Im Sommer 2020 werde
der Projektwettbewerb für die «Svizra 2027» ausgeschrieben und bis Sommerende
2020 soll eine Jury bestimmt werden, welche für die Bewertung des dreistufigen
Wettbewerbes zuständig sei. Das Siegerprojekt soll Mitte 2021 präsentiert werden.
Geplant ist, die Siegerprojekte mit Swisslosgeldern, die seit Juni 2019 von den fünf
teilnehmenden Nordwestschweizer Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt,
Jura und Solothurn zur Freigabe geprüft werden, zu finanzieren. 
Laut einer für «Svizra27» durchgeführten Umfrage der Fachhochschule
Nordwestschweiz – nicht zuletzt im Hinblick auf die Projektausschreibung –
interessiere sich auch die Jugend für eine Landesausstellung. Demnach wünsche sich
gut die Hälfte der Befragten an der Ausstellung mehr über die «Schweiz der Zukunft»
und etwa ein Drittel mehr über die «Schweiz der Gegenwart» zu erfahren. Auf die
Frage, welche Aufgaben die Landesausstellung mit dem Motto
«Mensch–Arbeit–Zusammenhalt» zu erfüllen habe, antworteten die
Umfrageteilnehmenden am häufigsten mit «Bilden», «Emotionen wecken» und
«Zusammenhalt des Landes stärken». Befragt wurde «die jüngste Arbeitsgeneration»
aus den Kantonen Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt und Solothurn, wobei 86 Prozent
davon ein Studium, 12 Prozent eine Berufslehre und 2 Prozent die Berufsmaturität
absolviert hatten. 13

Staatsjubiläen

Im Juni 2019 berichtete die Aargauer Zeitung, dass im Kanton Basel-Stadt die
Durchführung des 1.-August-Feuerwerks zur Diskussion stehe. Nachdem die Stadt
Basel als erste Schweizer Stadt bereits im Februar 2019, im Zuge der landesweiten
Klimademonstrationen, den Klimanotstand ausgerufen hatte, wurden im Grossrat von
links-grüner Seite generelle Forderungen laut, öffentliche sowie private Feuerwerke zu
untersagen – denn aufgrund der Umweltbelastung seien Feuerwerke problematisch,
machen diese in der Schweiz doch zwei Prozent des jährlichen Feinstaubausstosses
aus. Gegenwehr leistete Ratsmitglied André Auderse (BS, ldp). Dieser meinte etwa, dass
ein Verbot lächerlich sei, und monierte, dass die Grünen immer alles verbieten wollten.
Auch im Nachbarkanton Basel-Landschaft stand das Feuerwerk zur Diskussion: Die
Allschwiler Gemeinderätin Nicole Nüssli unterstützte das Anliegen des Stadtkantons,
denn es gehe nicht nur um Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch um die
Lärmbelastung. Mit einem Verzicht wolle man in Allschwil selber aber frühestens 2020
beginnen. 
Basel blieb derweil, laut der Zeitung «Le Temps», nicht die einzige Region, in welcher
man einen Verzicht diskutierte: Auch in Lausanne (VD) standen die Böller zur Debatte,
während der Verzicht in Olten (SO) und in der Gemeinde Stein (AG) zu diesem Zeitpunkt
bereits beschlossen war; in Gland (VD) reduzierte man die Brenndauer des
traditionellen Feuers zum Nationalfeiertag auf drei Minuten; die Migros Luzern und
Migros Ostschweiz entschieden, in den eigenen Filialen aufgrund der «aktuellen
Klimaentwicklung» und der damit verbundenen Planungsunsicherheit bei grossen
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Feuerwerken, auf den Verkauf von Feuerwerk zu verzichten, während weitere Migros-
Regionen planten, nachzuziehen.

Unmittelbar vor und nach dem Nationalfeiertag griff schliesslich die Basler Zeitung das
Thema wieder auf: Ein Grossteil der Basler Bevölkerung habe sich gegenüber den
Veranstaltenden trotz Klimadebatte für ein Feuerwerk ausgesprochen, weshalb in der
Stadt am traditionellen Spektakel festgehalten worden sei. Auf dem Bruderholz (BL)
hingegen sei man experimentierfreudig gewesen und einen Kompromiss eingegangen:
Dort sei das Feuerwerk mit Laser- und Wassereffekten ergänzt worden, sodass die
Anzahl Feuerwerkskörper habe reduziert werden können. 14
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